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erner
Achter Jahrgang.

Bern -amstag den 11. Dezember 187Z.

Tiefes wöchentlich einmal, je Samstags, erscheinende Blatt kostet franko durch die ganze Schweiz jährlich Fr. 5. 20, halbjährlich Fr. 2. 70. — Bestellungen
' ^ '

d Ae Redaktion. — Einriickungsgebühr: Die zweifpalrige Petitzeile oder deren Raum 15 Ct.nehmen alle Postämter an, außerdem die Expedition und

Die Kaatonsschulsrage in der Schulsynode.
Fortsetzung.)

Nach diesen orieittirenden Vorbemerkungen kann ich mm
ans die materielle Seite des GesetzeS-Entwurfs eingehen und
ich thne dies, indem ich mich an die von der Vorsteherschaft
adoptirten Anträge anlehne, wobei alle im Gesetzesentwurf
niedergelegten Grundgedanken zur Behandlung kommen werden,
wenn auch in etwas veränderter Reihenfolge. Bei dieser Be-
lenchtung der Thesen glaube ich mich um so kurzer fassen zn

dürfen, weit der Schwerpunkt unserer Verhandlungen in der

allgemeinen lind speziellen Diskussion liegen dürste und dieser
deßhals ihr Terrain gelassen werden muß. —

Zu These 1. Wir kommen zunächst zu den Gemeinde-
Privat-Clementarschnle». Wie die Füudlinge als Zeugen
längst entschwundener kalter EiseszeiDseltsiim und stolz mitten
aus grünenr Wiesengrnnde emporragen, so heben sich auch
diese besondern, nicht sehr zahlreichen Elementarschulen ab

aus der weiten und blühenden Flur unserer allgemeinen Ele-
mentarschnleu als eine seltsame Erscheinung, als ein liegen ge-
bliebener Rest aus der glücklicher Weise vergangenen kalten Zeit,
in der Heimat, Name, Rang und Stand die erforderlichen
Erwerbtitel für eine ordentliche Schulbildung waren, ans der

Zeit, in weicher noch ein solider Schlagbaum deu Einwohner
vom Burger trennte und wo der Riß in der Gesellschaft hinab-
lies vom Regiment bis hinunter aus die Schulbank der un-
schuldigen Jugend. — Solche Füudlinge, welche die hohen
Männer der Wissenschaft als die nothwendige Grundlage ihrer
gelehrten Forschungen mit Vorliebe zn erhalten suchen, denen
aber der natürliche und ungekünstelte Verstand dadurch die rich-
tige Stelle anweist, daß er sie als solides Material ill's Ge-
bände, ja wohl in die Grundmauern desselben einfügt, finden
wir in unserm Kanton noch in Interlaken, Langnan, Bie! und
Bnrgdors und namentlich in Bern. Hier haben sämmtliche
Mittelschulanstalten mit alleiniger Ausnahme der Gewerbeschule
neben der öffentlichen Elementarschule ihre besondern Elemeu-
tarschulen als Vorbereitungsanstalten, nämlich sowohl die Berber-
schule, die neue Mädchenschule und die Einwohnermädchenschule,
und zwar diese als eigentliche Privatschuleu, — als die Real-
schule und die bürgerliche Mädchenschule, von der Gemeinde
bestritten, als endlich sogar die Kantousschule als Staatsanstalt.
Diese Anstalten alle erscheinen in unserer Zeit als eine wirkliche
Anomalie, als eine überlebte Institution, die mehr Schaden
stiftet, als Nutzen bringt. Nach dem allgemeinen gesetzlichen
Gang der Dinge tritt eilte Scheidung der Primärschule und
Sekundärschule erst nach vollendetem 10. AtterSjahr ein: für
das Alter vom 6.— i). Altersjahr besteht allein die allgemeine
Volksfchule: auch das Sekuudarschulgesetz kennt solche Vor-
bereitungsanstalten nicht, sondern stutzt sich auf die allgemeine

Volksschule, deren Lehrstoff erster Stufe die Sekundärschule fort-
entwickeln soll. — Solche Elementarschulen lassen sich auch vom
pädagogschen Staudpunkr nicht rechtfertigen. Der elementare

Unterricht muß für alle Schüler derselbe sein; ob diese

später studiren wollen oder nicht, sie haben alle dieselben Ele-

meute sich anzueignen. Die Abtrennung mir dem 1t). Altersjahr
tritt noch früh genug, wenn nicht zu früh ein. Bemerkenswerth
in Bezug auf die Spezialisirung der Bildung, die auf Kosten

der allgemeinen Durchbildung zu frühe und zn extrem eintretende

Lostrennung der literarischen von der realistischen Bildung, ist,
daß die Rückströmnng bereits sich einstellt in der Bestrebung,
den wissenschaftlichen Vorunterricht lit. und real, bis hinaus

zur Prima zn vereinigen. — Die besondern Elementarschulen

sind sogar vom Uebel. Sie entziehen der allgemeinen Volksschule

das Interesse und die wirksame Unterstützung der Vermöglichen
und Einflußreichen, sie machen die allgemeine Elementarschule

zur Armenschnle. Bei den Rindern erwecken sie Stolz und

Kastengeist; sie entziehen dem reichen und dem armen Kinde

beidseitig die wohlthätigen Anregungen, welche die gemeinsame

Schulbank ihnen böte. — Die von Gemeindemitteln unterhaltenen
Elementarschulen, welche gewöhnlich ein hohes Schulgeld ver-
langen, sind für den ärmern Bürger eine förmliche Uugerechtig-

keit; er soll mit seinen Gemeindesteuern ein Institut unterhalten
helfen, dessen Vortheil und Benutzung bloß den Reichen möglich,

ihm aber faktisch verschlossen ist. So beträgt das Schulgeld:
an der Kantonselementarschulc 30 Fr.

„ „ Realschule, Elem. 30, 43 u. 6«) „
„ „ Lerberschuie, Elem. 80 „

„ Einwohnermädchenschule, Elem. 40, 45, 00 u. 60 „
„ „ neuen Mädchenschule, 30 „
„ bürgerlichen Mädchenschule, Elem. 36

Es liegt in diesen Schulgeldern eine Unbilligkeit und zn-
gleich eine Ungesetzlichkeit, denn nach der neuen Bundesverfassung
hat der Staat (und die Gememeinden) die Pflicht, einen ge-

nügenden Elementarunterricht unentgeltlich zu liesern. Dem
Einwurs, die allgemeine Volksschule genüge nicht als Vorbe-
reitungSanstalt, läßt sich einfach die Bemerkung gegenüberstellen,

daß in diesem Falle die nächste Aufgabe die ist, die allgemeine
Volksschule so zn heben und zn fördern, daß sie ihre Aufgabe

ganz lösen kann und in diesem Fall dürfte sie dann auch als
Vorbereitungsanstalt genügen. — Kein Wort weiter. Können
diese Schulen abgeschafft werden?

Bei der Beantwortung dieser Frage sind drei Arten der

Elementarschulen wohl zu unterscheiden, nämlich:
a. Eigentliche Privatschuleu, die von Privaten unterhalten

werden: Die besondern Elementarschulen in Langnan,
Juterlaken, an der Lerberschule, neuen Mädchenschule und

Einwohnermädchenschule in Bern. — Diese stehen unter
dem erhabenen Schutze der Freiheit des Privatunterrichts.



der Staat wird sie, wenn auch nicht fördern, so doch

dulden. Ihr Bestand bleibt deßhalb unangefochten. — -

d. Die Gemeinde-Privatschalcn, die ans Gemeindemitteln
(Burger- uns Einwohnergemeinde) erhalten werden, wie
die besondern Elementarschulen in Bnrgdorf, in Biel, au
der Realschule und bürgerlichen Mädchenschule in Bern.
— Diese stützen ihre Existenzberechtigung ebenfalls ans
das Privatschulgcsetz von 1832, welches die Errichtung
von Privaischulen auch den Gemeinden gestattet. Dabei
ist jedoch zu bedenken, daß diese Bestimmung, die durchaus
conform war, mit dem vcrfassungSgemäßen Satz (v. 32),
wonach die Sorge für Erstehung und Unterricht der

Jugend als eine Pflicht des Bastes uns seiner Bertreter
bezeichnet wird, durch die Verfassung von 1846 ganz
bedeutend modifistrt, ja faktisch aufgehoben wurde. Diese
Berfassnng erklärt nämlich das Bolksschulwescn als Staats-
und Gemeindesache. Damit ist die Gesetzgebung bezüglich
der Volksschule auf einen scharf umschriebenen Bodeii
gestellt und es ist ihr die Freiheit benommen, der Ge-
meinde die Sorge für die Volksschule zum Theil als
Privalsache zu überlassen, denn es läßt sich mit den

Grundsätzen der Gleichheit und Freiheit der Gemeinde-
bürger, sowie mit dem Grundsatz der innern Einheit der
gemeindlichen Organisation nicht vereinbaren, daß die
Gemeinde neben der allgemeinen Volksschule noch eine

besondere, gleichsam einen Staat im Staate, etablire.
Damit jedoch über diesen Punkt, resp, über das zu Recht
Bestehen oder nicht mehr zu Recht Bestehen der erwäbnten
Bestimmung des Privatschulgesctzes von 1832 kein Zweifel
mehr sein kann, ist die ausdrückliche und gesetzliche Ordnung
desselben im Sinne einer zeit- und naturgemäßen Schei-
dnng von öffentlichen und Privatschnlen geboten. Sollte
also der Anshebung der Gemeindeprivatschnlen ein gesetz-

liches Hinderniß entgegenstehen, — was nicht mebr an-
zunehmen ist, — so verlangen alle die angeführten Gründe,
die oben angedeutet worden, eine entsprechende Gesetzes-

revision.
e. Die Kautonselementarschnle. Die Aufhebung dieser An-

statt liegt in der Kompetenz des Staates.
Zn These 2. Eine fast ebenso interessante Erscheinung,

wie die genannten Elementarschulen, bilden die Mittel-
schulen der Stadt Bern, von denen jedoch hier bloß die-

jenigcn in Betracht fallen, welche von der Gemeinde erhalten
und unterstützt werden, wie die Realschule, die Gewerbeschule
und die bürgerliche Mädchenschule. Weil diese Schulen aber

höher hinaufreichen, als die Elementarschulen, ja, zum Theil
bis zum Polytechnikum hinauf, so.hat man sie mit Thürmen
verglichen, und weil diese Schulen im allgemeinen Gemeinde-
schulplan originell dastehen, ohne sich unter die allgemeinen
Vorschriften über Alignement, Facade, Höhe :c. zn stellen, so

hat man sie gar Ehristoffelthürme genannt, die zn beseitigen
oder wenigstens in die gleiche Linie, wie ähnliche Anstalten sonst

stehen, zu setzen seien. Es wird wohl kaum der Bemerkung be-

dürfen, daß wir den Leistungen dieser Schulen in keiner Weise

zn nahe treten wollen, baß wir uns ein Urtheil über ihre
Tüchtigkeit nicht anmaßen: aber es handelt sich hier nicht da-

rum, sondern um ihre Stellung in der gesetzlichen Schnlorga-
nisalion. Diese Schulen sind reine Gemeindeschnlen der Stadt
Bern und entziehen sich als solche nicht bloß den Staatsbei-
trägen, sondern eben auch der staatlichen Aussicht und Leitung.
Eine Folge davon ist, daß sie z. B. bei Festsetzung ihres
Schulgeldes durchaus freie Hand haben, während für die staat-
lichen Mittelschulen ein Maximum ° von Fr. 66 festgesetzt ist.
Wenn nun auch das Schulgeld an der Realschule Fr. 66, an
der bürgerlichen Mädchenschule Fr. 66 und Fr. 48 und au der

Gewerbeschule bloß Fr. 24 beträgt, so siud diese Schulgelder
namentlich an den beiden ersten Anstalten immer zn hoch und

für viele talentvolle aber ärmere Schüler ein Hemmniß zum
Besuch der Anstalt, und existirt auch mit Bezug ans diese
Schulen, wie bei den Elementarschulen, die Unbilligkeit, daß
der Gemeindebürger mit seiner Steuer muß Schulen unter-
halten helfen, welche ihm faktisch verschlossen sind, lind dieß
bloß deßhalb, weil die Gemeinde Bern diese Schnkanstalten
nicht unter die kantonalen Schulgesetze stellen will und damit
den nicht unbedeutenden Staatsbeitrag verscherzt. Die Wünsch-
barkeit einer Aenderung dieser Sachlage liegt ans der Hand;
eine andere Frage ist die der Thunlichkeit. Diese Schulen
stützen ihre Existenzberechtigung wiederum ans das Privatschal-
gesetz von 32. Aber es hat mit dieser Bestimmung eine ahn-
kiche Bewandtniß, wie für die Elementarschulen. Die Ver-
sassung überträgt in A 81 die Sorge für das Volksschnlwesen
dem Staat und den Gemeinden; Sekundärschulen, Progymnasien
sind auch Volksschulen. Errichtet eine Gemeinde eine solche, so

steht sie unter dem Gesetz. Doch daß alle Zweifel weichen
müssen, ist dieser Grundsatz gesetzlich festzustellen.

(Fortsetzung solgt.)

Keine Widerlegung,
nur eine Antwort auf den Leitartikel in ^lr. 48

der Zchutblattes.

Obiger Artikel wälzt durch fünf Spalte» hindurch man-
nigfache Variationen über das unerquickliche Thema: Brodneid.

Es thut uns leid, den fraglichen Artikel im „Berner
Schu'blatt", dem Organ der beimischen Volksschule, zu finden,
und noch bemühender ist es uns, den Verfasser im Lager der-

jcnigen suchen zu müssen, die berufen sind, gleich wie wir, auf
dem Felde der Erziehung zn arbeiten.

Wir haben aber schon wiederholt anderwärts ausdrücklich
erklärt, daß wir einer Zeitungspolcmik möglichst aus dem Wege

gehen werden. Deßhalb gedenken wir den Fehdehandschuh, den

uns unsere Standesgenossen mit Spott und Hohn in's Gesicht

werfen, nicht aufzunehmen.

Da, wo wir es für nöthig fanden, sind wir mit Wort
und Schrift für unser Geschlecht und für unsern Stand in die

Schranken getreten. Wir haben Vorurtheile zn bekämpfen, Irr-
thnmer zu widerlegen und Ungerechtigkeiten aufzudecken gesucht;

aber Mißgunst ist uns ferne geblieben. Wir sind unsern Kol-
legen, den Lehrern, mit keinem Wort zu nahe getreten, und wir
hoffen, daß auch fernerhin die Lehrerinnen sich nie so weit ver-

gcsien werden, ihren Kollegen einen Stein in den Weg zu

werfen. Wir achten in ihnen den Stand, der auch der unsrige

ist. So viel an uns liegt, werden wir vermeiden, dem Pnbli-
knm das Schauspiel aufzuführen, daß Lehrer und Lehrerinnen
sich in gehässigen Ausfällen in der Presse herumziehen. Dem

gebildeten Leserkreise des Schulblattes vor Allem hoffen wir
derartiges ersparen zn können.

Ans den angeführten Gründen verzichten wir daher ans

Widerlegung des Artikels. Manches ist sachlich so unrichtig,
daß es jeder Lehrer selbst widerlegen kann. Triviale Witze und

zweideutige Anspielungen verstehen wir nicht; darum schweigen

wir dazu. Unser Streben nach Gleichstellung der Besoldung der

Lehrer und Lehrerinnen mag übrigens wohl so gar aventener-

lich und anmaßend nicht gewesen sein; haben doch, so weit uns

bekannt, 56 Schnlkommissicmen beim Großen Rath Petitionen
eingereicht, um dadurch unser Gesuch za unterstützen.

Was das im Schvoß der Zukunft liegende Arbeitsschnl-

gesetz betrifft, so hoffen die Lehrerinnen, daß eS viel Gutes

dringen werde, und nehmen als selbstverständlich an, dag sie

bei der Berathung desselben zugezogen werden. Was der Herr
Einsender darunter versteht, er und seine Gesinnungsgenoffen

würden dann l?) nnicre Bestrebungen für die Arbeitsschale bei

Volk und Behörden nachdrncksam unterstützen, ist uns nicht
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völlig klar. Wenn er die Sache nicht nm ihrer selbst willen
vertritt, — nm nniertwillen wollen wir ihn nicht bemühe»
nnd glauben deßhalb, die nachdrucksame Unterstützung einst-
weilen dankend ablehnen zn dürsen.

Der Primarlehrerinnenverein der Stadt Bern.

Schulmchrichten.
Eidgenössischer Schulartikel. Der Centralansschuß des

schweiz. Volksvereins hat über die Ansführnug des Z 27 der

neuen Bundesverfassung folgende Thesen aufgestellt, welche in
einer besondern Delegirtenversammlnng besprochen werden sollen:

Es wird ein eidgenössisches Volksschnlgesetz nach folgender
Umschreibung beantragt:

1. Aufgabe im Allgemeinen:
Der Primarnnterricht s im Unterschied zum höhern und

zum professionellen) wird als „genügend" anerkannt, wenn
er die Gesammtentwicklnng der Jugend bis zum Uebertritt in's
bürgerliche Alter nach richtigen pädagogischen Grundsätzen ver-
mittelt nnd demgemäß das erforderliche Maß des Wissens, Er-
kennens nnd Könnens einsig nnd allein ans Grund der in-
tellektnellen, humanen und körperlichen Ausbildung bezweckt und
befestigt.

2. Ausgabe im Besondern:
a. Die Schulpflicht erstreckt sich bis zum 20. Lebensjahre.

Vom 16. an sind wöchentlich, abgesehen vom militari-
schen Bornnterricht, mindestens vier obligatorische Un-
terrichtsstnnden anzusetzen.

l). Von der Lehrerbildung wird verlangt, daß sie auch

für die altersgemäßc Bethätigung der reiferen Jugend
ausreiche.

- o. Die Besoldung der Volksschnllehrcr sPrimarlehrer) ist
so zn normiren, daß sie der Würde nnd Wichtigkeit
der Ausgabe und je nach den verschiedenen Landes-
gegenden einem mittleren Maße von Lebensansprüchcn
genügt. Die Eidgenossenschaft nimmt zur Ausbesserung
der Besoldungen in dürftigen Gemeinden alljährlich
den erforderlichen Kredit ans ihr Budget.

à. Angehörige des geistlichen Standes nnd Mitglieder
geistlicher Korporationen können von den Kantonen
weder als Lehrer noch bei der Schulanfsicht ver-
wendet werden.

3. Kontrolle:
Dem BnndeSrathe steht die Genehmigung der kantonalen

Schulgesetze nnd organischen Verordnungen, sowie der allge-
meinen nnd individuellen Lehrmittel, endlich die Aussicht über
die Lehrerbildungsanstalten und die Ertheilnng der Lehrer-
brevets zn.

4. Bnndesorgan:
Das Volksschnlwesen steht unter dem von der Bundes-

gesetzgebung zu bezeichnenden eidgenössichen Departement, wel-
chem ein Pädagogischer Inspektor mit Adjunkt zur Berichterstat-
tnng nnd Antragstellung beigegcoen wird.

Bern. R e g i e r u n g s r a t h S - V e r h a n d l u n g e n.
Zum Primarschulinspektor des 10. Kreises, umfassend die

Amtsbezirke Biel, Neueustadl, Courtelary und die reformirten
Gemeinden vvn Münster, ist gewählt: Hr. Albert Gylam von
Aarwangen, Seknndarlehrer in Eorgàont.

— Ein Beitrag zur bcrn. Schnlge schichte.
Am 20. November versammelte sich die Kreissynode des

Amte- Biel im Schützcnhause daselbst zur Feier des fünfzigsten
AmtSjahres ihres ältesten Collegen, des Hrn. Lehrer Bürki von
Magglingen.

Der Jubilar war so freundlich, der Versammlung einen

Abriß seiner Amtsthätigkeit vorzutragen, nnd weil derselbe wohl

für viele nicht ohne Interesse sein könnte, reprodusiren wir hiev
das Hauptsächlichste.

Hr. Bürki wurde 1807 in Schüpbach bei Signan ge--

boren, wo seme Eltern als Bauersleute ihr bescheidenes „Hei-
metli" mit Fleiß und Mühe verwalteten. Hr. Bürki's erster
Lehrer war ein Baner, welcher als Nebengeschäft zum Sägen-
feilen nnd der Holzbödenschnitzerei den Schulmeisterdienst ver-
sah und zwar in der Weise, daß er nach Beginn der Schule
die Aufgaben zum Fragenanswendiglernen stellte, nnd sodann —
hie nnd da aufschauend, und allfällig schwatzende Schüler be-

strafend — seine Sägen traktirte, schließlich das Gelernte über-
hörte nnd die Schüler entließ. Nach der Admission, 1823,
machte Hr. Bürki die Normalschule des Hrn. Pfarrer Fetsche-
rin in Lützelflüh durch nnd bestand 1824 zu Martini in Bern
das Patentexamen. Im folgenden Jahre wurde er Lehrer in
Lützelflüh, wo er drei Winter durch Schule hielt.

Nach einem in Laupen durchgemachten WiederholungSknrs
kam er als Spitallehrer nach Langnau mit einer Besoldung
von dreißig Kronen nnd einer Dublone Gratifikation. Dieses
war eine der bestbesoldeten Stellen und mancher Bauer mnn-
keltc, es seien der Kronen zu viele, denn „der best Bnrechnecht
heig nit sövel". Kaum dort installirt, beschick ihn der Land-
Vogt zu sich, wobei sich folgendes Gespräch abwickelte: Land-
Vogt zn dem eingetretenen Hr. Bürki: „Wer bist du?" —
„He i bi der srüsch agstellt Schulmeister im Spital." —
Landvogt: „He, wenn i wär bim Exame gsi, hätti i di nit
guo, du bist z'jnng; du söttist mer d's Handglübd ablege, aber
du bist mer z'jnng dcrzn; du mnest de nit o hochmttthig werde
wie andere jung Schulmeister, wo meine, sie sige Proscssore,
aber da fehlt de no viel; so jetzt gang nnd stelldi brav, leb-
wohl." Daß Hr. Bürki diesem Befehl mit Vergnügen Folge
leistete, versteht sich. — In Langnan existirte schon damals
ein gemischter Ehor; Bürki war ein fleißiges Mitglied des-
selben und lernte dort ein Mädchen kennen, das er sich zur
Gattin anserkor. Um dieses zn ermöglichen, mußte er seine
Stelle verlachen, wo er drei Jahre kräftig gewirkt, nnd siedelte
als Ehemann nach Hälenschwand über, wo er bei 125 Kindern
in neun Abtheilungen und bei einer Besoldung von fünflind-
zwanzig Kronen, Wohnung, etwas Land nnd Holz, fünf Jahre
mit der wachsenden Familie mühsam und kümmerlich sich durch-
zuschlagen suchte; oft, im Sommer gewöhnlich, taglöhnte er nm
fünf Batzen per Tag nnd die periodischen Bcscheernngen. Einst
klagte er einem Bauer sein Elend, woraus ihn dieser fragte:
„Ehanst Schulde mache? — Bürki bejahte — he nu, so geihls
no, wete de nimme chanst, so chlag de." — 1835 nahm Hr.
Bürki an einem Wiederholnngsknrs in Snmiswald Theil; eines
Abends brachte ein anderer Lehrer das Amtsblatt dorthin und
machte seine Collegen ans eine fette Stelle in Müntschemier
aufmerksam; er wisse aber nicht, wo diese Ortschaft zn finden
sei lVaterlaiwskunde Hr. Bürki machte die Reise zur Be-
Werbung dorthin in drei Tagen, wobei er nicht ganz den mit-
genommenen Nenthaler brauchte.

In Müntschemier blieb er fünfzehn Jahre, stand unter
Beihülse eines Banernburschen beiden Klassen vor nnd wurde
dafür jährlich mit vierzig Kronen, sechs Jncharten Moosland,
Wohnung nnd Bnrgerholz honorirt. Durch Familienverhältnisse
veranlaßt, versuchte er sich später vorübergehend als Landwirth
in Riggisberg, reüssirte aber nicht und nahm wieder eine Stelle
als Lehrer und Gemeinbschreiber in Mörigen an, wo er acht-
zehn Jahre treu aushielt. Durch Brnstleiden stark angegriffen,
mußte unser Schulmann den Dienst für zwei Jahre gnittiren
nnd lebte zurückgezogen in Vausselin, bis es ihm «1870) mög-
lich wurde, die Schule in Magglingen zn übernehmen, wo er
gegenwärtig noch immer geistig rüstig an der Erziehung der
Jugend arbeitet zur großen Freude der kleinen nnd großen Be-
völkernng. — Hier besitzen wir im engen Rahmen ein Bild
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aufopfernder Thätigkeit und Pflichttreue, gewiß achtens- nnd

anerkennenswerth. (B. Tagblatt.)
Obwaldcn. Der Kantonsrath hat das Schulgesetz M

Ende berathen. Hauptbestimmnngeu find: sechs Jahreskurse
Primärschule mit wöchentlich mindestens zwanzig Stunden, nicht
inbegrisfen den Religionsunterricht. Sodann zwei Jahre Fort-
bildungsschule, obligatorisch, mindestens 120 Stunden auf das

Jahr, mit ziemlich ausgedehntem Fücherplan. Endlich Repeti-
tiousschule, mindestens vierzig Stunden, für die männliche In-
gend, bevor sie in das militärpflichtige Alter tritt. Ferner
wurden die Besoldungsminima für das Lehrerpersonal fest-
gesetzt.

Neucnburg. Das vom Großen Rathe des Kantons
Neuenburg beschlossene Dekret betreffend Erhöhung des Mini-
mums der Lehrerbesoldungen wird mit dem 1. Januar 1876
in Kraft treten. Die kleinern Gehalte werden um Fr. 200,
die größern um Fr. 100 aufgebessert, was für sämmtliche

Schulbudgets eine Gesammtmehrausgabe von Fr. 56,000
erheischt.

Aargau. In Brugg versammelten sich Sonntag den

2l. Nov. circa 80 Lehrer und Schulfreunde zur Gründung
eines freien Schnlvereius, zu dessen Präsidenten Hr. National-
rath Kunzli gewählt wurde. Als Antwort an das aargauische
Volk auf seine Abstimmung vom 14. Nov. wurde beschlossen:

1. Eingabe au den h. Bundesrath um baldigen Erlaß
eines eidgen. Schulgesetzes oder doch um Herbeiführung der

Freizügigkeit für die Lehrer.
2. Eingabe an die h. Erziehungsdirektion mit dem Er-

suchen, bei Besetzung erledigter Schulstellen alle gesetzlichen

Requisite von den Candidaten verlangen zu wollen.
6. Fortsetzung der Unterschriftensammlung bezüglich Ver-

psiichtung zur Nichtanmeldung auf solche Schulstelleu, welche

mit weniger als dem durch das verworfene Gesetz vorgesehenen
Minimum bedacht sind.

4. Versuch, Unterschriften zu Gunsten der Nichtanmeldung
auf Schulstellcu in solchen Gemeinden zu erhalten, welche»

in der Abstimmung mehr Nein als Ja geliefert haben, eS

sei denn, daß sie die Besoldungen von sich aus über Fr. 1200
erhöhen.

5. Oeffentliche Nennung derjenigen Lehrer, welche ihrer
Unterschrift untreu geworden sind.

Der Schweizerjüngkng, Anleitung zur Vater-
landskunde von Wilhelm Vigier, Landammann.
Verlag von I. I. Häfelin-Kummer in Sotothuru. Die Vater-
landskunde kommt plötzlich in Aufschwung und die Versuche,
ein den Unterricht in diesem Fache beförderndes und unter-
stutzendes Lehrmittel zu erstellen, mehren sich in überraschender

Weise. Daß bis jetzt in diesem Unterrichte viel gesündigt
worden, ergibt sich zur Genüge aus den Belichten der Rekruten-

Prüfungen in allen Kautonen. Die Kommissionen reisen Land

auf und Land ab und ihr Urtheil heißt gewohnlich: Ungenügend!
Allerdings, so leise wagen wir den Wünsch auszusprechen, zu
vernehmen, was und wie viel wohl diese offiziellen Regnlatoren
unter VaterlandSknude verstehen und in welchem Rayon sich etwa
ihre Fragen bewegen möchten! Das nur so nebenbei gesagt,
in aller Bescheidenheit und Demuth vor allen eidgenössischen

Schnliuspektoren und ihrem Generalstab. Viel steht jedenfalls
in Sachen aus schwachen Füßen, woher sonst die vielen, überein-
stimmenden kategorischen: Ungenügend!

stieben den Schulmännern macheu sich in neueren Zeit
auch hochgestellte politische Staatsmänner, ja im voliegcuden
Werke selbst der bekannte Landammann eines hohen eidge-
nössischen Standes an die Losung oben erwähnter Aufgabe und

Verantwortliche Redaktion R. Schcuncr, Seknndarlehrer in Thun. — Z

wir müssen sagen, dieser Versuch scheint uns in sehr hohem:
Grade gelungen. Das Werklein ist allerdings nur sehr klein,
eben nur für die Hand des Schülers berechnet, ein klein polii
tisch-geschichtlich Lesebüchlein für den heranwachsenden, schwei-
zerischen Republikaner. Der Lehrer soll in den Stunden die
darin ausgesprochenen Grundsätze weiter ausführen, die ge-
drängten, historischen Mittheilungen ergänzen. Die ersten Ab-
schnitte, Familie, Gemeinde, Staatsgesetze, Kautoualverfassnugen:c.
betreffend, können begreiflich nur ganz allgemein gehalten sein,
die speziellen Verhältnisse in den einzelnen 25 Vaterländern
der Eidgenossenschaft sind noch zu ungleichartig. Die beiden

Hauptabschnitte, Militärorganisation der Schwei; nnd Bundes-
Verfassung, entbehren dagegen nicht der nothigen Ausführlichkeit
nnd Gründlichkeit. Das letzte Hauptstück bringt zuerst einen
geschichtlichen Rückblick von 1798 bis zur Gegenwart und hier
besonders spürt mau den Geist des Mannes, der seit Jahr-
zehnten die schwersten Berfassungskämpfe, sowohl im engern
Kanton als im wettern Vaterlande selbst mitgekämpft und mit-
entschieden hat. Es ist mm mit Freuden zu begrüßen, wenn
von solcher Seite her auf dem vorliegenden Gebiete gearbeitet
wird nnd möchten wir das Büchlein allen Lehrern an Fort-
bildnngsschulen und allen jungen Leuten herzlich empfehlen.
Möglicherweise lernen auch solche noch etwas darin, die nicht
mehr an die Schulbank sitzen wollen.

Bekanntmachung.
Tie Eltern oder Vormünder derjenigen Schutkinder deren Anstritt

aus der Primärschule nach K g des Schulgesetzes vom 8. März 1875 vor
Ab laus des neunten Schuljahres gewünscht wird, haben sich

bis Ende Januar 1376 bei dem Schulinspektor ihres Kreises anschreiben

zu lassen.
Der Anmeldurg sind der Tauf- oder Geburtsschein des Kindes, sowie

ein Zeugniß seines bisherigen Lehrers nebst Fr. 1 als Beitrag an die Kosten
des Examens beizufügen.

Bern, 4. Dezember 1877.
<k. 20Z6.) Tic ErziehungSbirektion.

A l! z e i g e.
Dem Wunsche mehrerer Promotionen entsprechend, ist nunmehr die

Photographie der Seminarlehrerschnsr von Müuchenhuchsee aufgenommen und
in Cabinctformat vervielfältigt worden.

Zu beziehen à Fr. 1 bei Photograh Nicola-Karlen oder dem Unter-
zeichneten.

Milnchenbnchsee, 1. Dezember 1873.
Jmobersteg, Lehrer.

Kreissynode Aarberg.
Samstag den 18. Dezember 1875, Vormittags 9 Uhr,

in Aarberg.
T r a k t a n d e n.

1. Praktische Chemie, oder „die Untersuchung des ^Branntweins."
2. Vortrug über Firn nnd Gletscher.
3. Heimatkunde.
Zu zahleichem Besuche ladet ein

Der Vorstand.

KrcissiMde Signau.
Freitag den 24. Dezember, in Langnau.

T r a k t a n d e n.
1. Heimatkunde.
2. Nathan der Weise «Fortsetzung).
3. Nekrolog über den verstorbenen Lehrer Blaser.
4. Unvorhergesehenes.

D e r V o r st a n d.

Der Kehrerkalender pro 187k
ist à Fr. 1. 80 «per Nachnahme Fr. 1. 95) zu erheben bei

I. Kitzling-Läderach,
Gerechtigkeitsgasse 99 Bern.

dlU. Das beidsetig fein blau linirte Zeichnnngspapier znA.Hnlter'S
Pnnktnetzzeichnen ist per Dutzend Blatt à 15 Rp., per Buch zu 1 Fr., wie

auch in Heften vorrnthig.

ck nnd Expedition: Heer â Schmidt, Lanpensrraße Nr. 171r. in Bern.
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